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RS OGH 1992/6/10 3Ob514/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1992

Norm

ABGB §177 B

Rechtssatz

§ 177 Abs 1 und Abs 2 ABGB kann nur so verstanden werden, daß es dem Wohl des Kindes entsprechen muß, daß die

Obsorge gerade jenem Elternteil zukommt, dem sie nach der Vereinbarung der Eltern zukommen soll; sie ermöglicht es

aber nicht, die Obsorge beiden Elternteilen auch dann zuzuteilen, wenn sie nicht in dauernder häuslicher

Gemeinschaft leben.
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